
Pressemitteilung

Stuntman und Stuntwomen von der Künstlersozial-
kasse als Künstler anerkannt
 
Berlin, 23.08.2016- Die Künstlersozialkasse hat die Tätig-
keiten von Stuntmen und Stuntwomen als künstlerisch an-
erkannt und den Beruf in die Informationsschrift Nr.6 zur 
Künstlersozialabgabe - Künstlerische/publizistische Tätig-
keiten und Abgabesätze, Ausgabe 06/2016 aufgenommen.  
In dieser Informationsschrift benennt die KSK künstlerisch-
publizistischen Tätigkeiten, die vom Künstlersozialversi-
cherungsgesetz (KSVG) umfasst sind.  
Damit steht die KSK selbständigen Stuntleuten offen. 
Unternehmen, welche die Leistungen von Stuntleuten in 
Anspruch nehmen, sind Künstlersozialabgabepflichtig. 

„Wir sind froh, dass es dass es eine klare Richtlinie gibt, die für alle Marktteilnehmer nach-
vollziehbar ist. “ sagt René Lay, Geschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Stunt-
leute e.V.. 

Der BvS e.V., 2007 gegründet, ist die Interessenvertretung der in Deutschland professio-
nell arbeitenden Stuntleute und vertritt Stuntmen/ Stuntwomen, Stunt Coordinator, Fight 
Choreographer, Horse Master, Precision Driver, Stunt Rescue Diver, Stunt Rigger und 2nd 
Unit Director. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.german-stunt-association.de. 
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